
 
 
 
 
 

KOMPETENZ- UND INNOVATIONSZENTRUM
NACHHALTIGE ENERGIE-TECHNIK E.V. 
ESSLINGEN 

SATZUNG DES „KOMPETENZZENTRUMS NACHHALTIGE ENERGIE-TECHNIK 
E.V.“ IN ESSLINGEN AM NECKAR“ 

§ 1 NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR DES VEREINS 

1. Der Verein führt den Namen „Kompetenzzentrum nachhaltige Energie-Technik“ (kinet). Der 
Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Mit der Eintragung erhält der Name des 
Vereins den Zusatz „e.V.“. Der Sitz des Vereins ist Esslingen am Neckar. 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 ZWECK DES VEREINS 

1. Zweck des Vereins ist die Bündelung der fachlichen Kompetenzen der Vereinsmitglieder in 
einem themenspezifischen Netzwerk sowie die Unterstützung von Projekten um auf eine nach-
haltige Energienutzung hinzuwirken. Darunter wird der dauerhaft zukunftsfähige Umgang mit 
Energie in allen Prozessstufen von Erschließung über Umwandlung und Speicherung bis zur 
Nutzung verstanden. 

 Die Kompetenzen erstrecken sich auf die Bereiche 

• Energieeinsparung (z.B. solares Bauen, energetische Gebäudesanierung usw.). 

• Erschließung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie, Photovoltaik, Biomasse usw.), 

• Effiziente Energienutzung und -umwandlung (z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, dezentrale 
Energieversorgung, Geothermie in Verbindung mit Wärmepumpen usw.), 

2. Ziele des Vereins 

  Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch 

• Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes im Bereich der nachhaltigen Energie-
versorgung und -nutzung, 

• Schaffung und Ausbau von Synergien zwischen den Vereinsmitgliedern (Unternehmen, 
Dienstleister, wissenschaftliche Einrichtungen, Solarvereine), 

• Unterstützung und Stärkung unternehmerischer Aktivitäten in der Region Stuttgart. 

3. Aufgaben des Vereins 

• Transparenz schaffen durch Information über das Leistungsspektrum der Vereinsmitglieder. 

• Kooperationen vermitteln, Plattform für Know-How-Transfer aufbauen. 

• Impulsprojekte und Studien mit strategischer Bedeutung initiieren, koordinieren, moderieren 
und durchführen. 

• Aus- und Weiterbildung zur Sicherung des benötigten Potentials an Ingenieuren und weiteren 
Fachkräften unterstützen. 

• Studentische Aktivitäten (Diplom-, Projekt- und Studienarbeiten, Praktika) vermitteln. 

• Informationen über energiespezifische Themen z.B. durch Vorträge und Beratungen fachlich 
neutral und von Firmeninteressen unabhängig der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

§ 3 MITGLIEDSCHAFT 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts und jede Personenvereinigung werden, deren Zweck, Tätigkeit oder fach-
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liches Interesse im Zusammenhang mit den Solaren Technologien und/oder Energiedienst-
leistungen steht. 

2. Die Beitragspflicht bestimmt sich nach § 4. 

3. Über die Aufnahme als Mitglied, die schriftlich zu beantragen ist, entscheidet der Vorstand. Ein 
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der Vorstand ist berechtigt, die Aufnahme in den 
Verein ohne Angabe der Gründe abzulehnen. Den Mitgliedern steht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung zu. 

4. Die Mitgliedschaft endet: 

a) durch Austrittserklärung. Diese kann jederzeit erfolgen und ist schriftlich bei dem 
Vorstand abzugeben. Der Austritt ist sofort wirksam; 

b) durch Tod des Mitglieds bzw. durch Auflösung der juristischen Person oder 
Personenvereinigung; 

c) durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein 
Mitglied durch sein Verhalten die Zwecke und Ziele des Vereins wesentlich 
beeinträchtigt oder wenn ein Mitglied trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung 
des Beitrags im Rückstand ist. Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats 
ab Bekanntmachung Berufung zur Mitgliederversammlung eingelegt werden, über 
welche die Mitgliederversammlung nach Anhörung des Beirats mit der Mehrheit der 
Abstimmenden entscheidet. Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung. Legt der 
Betroffene keine Berufung ein, so wird der Ausschluss mit dem Ablauf der Beru-
fungsfrist wirksam. 

5. Im Falle ihres Ausscheidens haben die Mitglieder keinen Anspruch auf Rückzahlung ihrer Bei-
träge oder eines Anteils am Vereinsvermögen. 

§ 4 BEITRAGSPFLICHTEN DER MITGLIEDER 

1. Die Mittel des Vereins zur Erfüllung seiner Aufgaben werden aufgebracht durch Mitglieds-
beiträge (Geldbeiträge) als Jahresbeiträge, freiwillige Beiträge und sonstige Zuwendungen 
sowie durch Einnahmen aus der Projektarbeit. 

2. Die Mitgliederversammlung beschließt auf Vorschlag des Vorstandes über die Höhe der 
Jahresbeiträge, die auch als Mindestbeiträge bestimmt werden können. Die Beitragspflicht für 
Mitglieder kann unterschiedlich bestimmt werden. Die bis zum 30.06. des laufenden Jahres 
eintretenden Mitglieder entrichten den Beitrag für das ganze Jahr. Ab dem 01.07. wird ein 
halber Beitrag erhoben. 

§ 5 ORGANE DES VEREINS 

1. Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand, 

b) die Mitgliederversammlung 

c) der Beirat. 

2. Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane beschließen. 
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§ 6 VORSTAND 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Er 
besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister und bis zu vier weiteren 
Beisitzern. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen; es bleibt bis zu einer Neuwahl im 
Amt. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die Führung seiner Geschäfte. Er hat 
diejenigen Verwaltungsaufgaben zu erledigen, die durch die Satzung nicht ausdrücklich einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  

2. Der 1. und 2. Vorsitzende sind der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie sind je einzeln 
vertretungsberechtigt. Der 2. Vorsitzende hat von seiner Vertretungsbefugnis nur im Falle einer 
nicht nur kurzfristigen Verhinderung des 1.Vorsitzenden Gebrauch zu machen. Diese 
Regelung hat keine Außenwirkung.  

3. Der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende, beruft den Vorstand ein und 
leitet die Sitzungen.  

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende und 
mindestens die Hälfte des weiteren Vorstands anwesend sind. Vorstandsbeschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag, bei Wahlen entscheidet das Los. Schriftliche 
Abstimmung ist zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder einem Beschluss zustimmen. 

5. Der Vorstand kann einen entgeltlich tätigen Geschäftsführer bestellen und dazu eine 
Geschäftsstelle einrichten. Aufgabenbereich und Vertretung durch den Geschäftsführer 
werden vom Vorstand bestimmt soweit diese Satzung keine Sonderregelungen enthält. Zu den 
Sitzungen des Vorstandes ist der Geschäftsführer jeweils beratend hinzuzuziehen. Wird kein 
Geschäftsführer bestellt, so wird diese Aufgabe durch den Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Region Stuttgart mbH wahrgenommen. 

6. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

7. Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich. Auslagen können ersetzt werden. 

§ 7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel zweimal im Jahr statt.  

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von sechs Wochen stattfinden, 

a) wenn es der Vorstand beschließt; dazu ist er verpflichtet, wenn es das Wohl des 
Vereins erfordert, besonders dringliche Gegenstände der Beratung und Beschluss-
fassung durch das oberste Vereinsorgan zu unterbreiten; 

b) wenn mindestens der zehnte Teil der Mitglieder dies unter Angabe des Verhand-
lungsgegenstandes gegenüber dem 1. oder 2. Vorsitzenden des Vorstandes ver-
langt. 

3. Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich in folgenden Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Berichts des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins in der 
abgelaufenen Zeit, 

b) Entgegennahme des Berichts des Schatzmeisters, 

c) Feststellung des Jahresabschlusses nach der Rechnungsprüfung und die Entlas-
tung der Mitglieder des Vorstandes, Bestellung von höchstens zwei Rechnungs-
prüfern, 



 
 
 
 
 

KOMPETENZ- UND INNOVATIONSZENTRUM
NACHHALTIGE ENERGIE-TECHNIK E.V. 
ESSLINGEN 

d) Festsetzung der Höhe der Beitragspflichten, 

e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der sonstigen Organmit-
glieder, 

f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich des Vereinszwecks 
sowie über die Auflösung des Vereins, 

g) als Berufungsinstanz Entscheidung über den Ausschluss eines Mitglieds.  

  Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand Weisungen erteilen.  

4. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden des Vorstandes mit einer Frist von mindestens vier Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung schriftlich einberufen.  

5. Anträge zur Mitgliederversammlung, die dem 1. oder 2. Vorsitzenden des Vorstandes 
nicht mindestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitgeteilt werden, 
können nur zugelassen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen. 

6. Über Anträge auf Änderung der Satzung oder Auflösung des Vereins kann nur 
abgestimmt werden, wenn sie den Mitgliedern mit der Einladung mitgeteilt sind. 

7. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Betrifft die Beratung und Abstimmung einer 
Angelegenheit diese Leiter, so muss ein anderer Tagungsleiter gewählt werden. 

8. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

9. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen und Personenvereinigungen sollen 
diejenigen Persönlichkeiten, welche sie in der Mitgliederversammlung vertreten, dem 
Vorstand bekannt geben. 

10. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, 
bei Wahlen entscheidet das Los. Für Satzungsänderungen, Änderungen des 
Vereinszwecks und für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 

11. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 
Protokollführer und vom Sitzungsleiter unterzeichnet wird. 

§ 8 BEIRAT 

1. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand zu beraten und zu unterstützen. 

2. Im Beirat sollen führende Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft vertreten 
sein, die in der Öffentlichkeit für den Einsatz von zukunftsfähigen Energietechnologien werben. 

3. Der Vorstand benennt die Beiratsmitglieder jeweils für die Dauer von vier Jahren. 

4. Die Beiratsmitglieder wählen aus ihrer Mitte jeweils auf die Dauer von vier Jahren einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

5. Der Beirat tagt in der Regel zweimal im Jahr. Der Beirat ist einzuberufen, wenn es die Belange 
des Vereins erfordern. Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Abstim-
menden. Im übrigen gelten § 6 Abs. 6 und 7 sowie § 7 Abs. 6, 7, 8 und 10 entsprechend. 
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§ 9 ABSTIMMUNG 

  Bei allen nach dieser Satzung stattfindenden Abstimmungen werden Enthaltungen nicht 
gezählt. 

§ 10 KASSEN- UND RECHNUNGSPRÜFUNG 

  Die Kassen- und Rechnungsführung des Vereins obliegt im Innenverhältnis dem Schatz-
meister nach den Weisungen der übrigen Mitglieder des Vorstandes. Der Schatzmeister 
erstattet seine Berichte an die Mitgliederversammlung. Die Kassenführung ist jährlich durch die 
von der Mitgliederversammlung gewählten Rechnungsprüfer zu prüfen. 

§ 11 AUFLÖSUNG DES VEREINS 

  Über eine Auflösung des Vereins entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes die Mit-
gliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Falls die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der Schatz-
meister die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.  

  Bei einer Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des ursprünglichen Vereins-
zwecks wird das Vermögen des Vereins zunächst für die Restabwicklung der Geschäfts-
tätigkeiten verwendet. Das dann verbleibende Vermögen ist den zum Zeitpunkt der Auflösung 
oder Aufhebung eingetragenen Mitgliedern anteilig entsprechend ihrer Mitgliedsbeiträge zu-
zuführen. Eine Rückzahlung der von den Mitgliedern des Vereins zugeführten Beträge und 
sonstigen Zuwendungen erfolgt nicht. 


